
4569 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozialausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 17. Juni 1993 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz und das Arbeits­
kräfteüberlassungsgesetz geändert werden 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß dient der Absicherung und Stärkung 
der Mitbestimmungsmöglichkeiten während einer Umstrukturierung sowie dem 
weiteren Ausbau der Mitbestimmung auf Konzernebene. Weiters soll das Ar­
beitsverfassungsgesetz an EWR-Richtlinien angepaßt werden. Zur Verwirkli­
chung dieser Zi e 1 setzungen enthält der gegenständl iche Gesetzesbeschluß 
folgende Bestimmungen: 

Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen nach einem Betriebsüber­
gang; 
Beibehaltung des Zuständigkeitsbereiches des Betriebsrates bei Aus­
gliederungen bzw. bei Betriebszusammenschlüssen; 
Einrichtung der "Konzernvertretung" als Organ der Arbeitnehmerschaft 
auf Konzernebene und Definition des Aufgabenbereiches; 
Präzisierung und Determinierung von Informations- und Beratungsrech­
ten des Betriebsrates im Zusammenhang mit Massenentlassungen und Be­
triebsübergangj 
Öffnung des passiven Wahlrechts zum Betriebsrat für ausländische Ar­
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen, sofern diese Staatsangehörige ei­
nes EWR-Mitgliedstaates sind; 
Modifikation von Bestimmungen über die Verwaltung des Betriebsrats­
fonds; 
Änderung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes hinsichtlich 
Konzernüberlassung 

Der Sozial ausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 22. Juni 1993 mit 
Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 1993 06 22 

Josef Faustenhammer 
Berichterstatter 

DVR 0050369 23080.0020/10-93 

Hedda Kainz 
Vorsitzende 
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